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Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung 
der Gemeinde Gnutz (Abwassergebührensatzung) 
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Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der 
Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H., S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.01.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 6), der § 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 und § 6 Abs. 1 
- 7 und § 18 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schles-
wig-Holstein in der Fassung vom 10.01. 2005 (GVOBl. Schl.-H., S. 27), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 18.03.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 69), des § 30 Abs. 1 Satz 1 des Wassergesetzes 
des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 11.02.2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 91), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 16.01.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), der § 1 Abs. 1 und 2 und 
§ 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes in der Fassung vom 13. 
November 1990 (GVOBl. Schl.-H.S. 546) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.01.2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 30) und § 14 der Satzung über die Abwasserbeseitigung der Gemeinde 
Gnutz vom 26.05.1982 wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 
02.03.2020 folgende Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Ab-
wasserbeseitigung der Gemeinde Gnutz erlassen:  
 
 
§ 1 - Benutzungsgebühren  
(1)  Für die Vorhaltung und die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserbesei-

tigungsanlagen und für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu entrichtende Abwas-
serabgabe werden für die Grundstücke im Gemeindegebiet Gnutz Abwassergebühren 
erhoben, die an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind oder in diese ent-
wässern. Sie gliedern sich in Grundgebühren und Zusatzgebühren.  

 
(2)  Die Grundgebühr wird erhoben für das Vorhalten der Abwasseranlage für bebaute oder 

gewerblich genutzte Grundstücke, die an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 
angeschlossen sind.  
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(3)  Die Zusatzgebühr wird erhoben für die Benutzung der Anlage für alle Grundstücke, die 
tatsächlich an die Abwasseranlage angeschlossen sind.  

 
(4)  In die Gebührenkalkulation gehen neben den Kosten für die eigenen Anlagen der Ge-

meinde auch laufende Kosten für die Nutzung von Anlagen Dritter, derer die Gemeinde 
sich zur Abwasserbeseitigung bedient, und Abschreibungen für der Gemeinde unent-
geltlich übertragene Abwasserbeseitigungsanlagen, insbesondere aufgrund von Er-
schließungsverträgen, ein. Der Wert von unentgeltlich übergebenen Abwasseranlagen 
gilt für die Zinsberechnung als aus beitragsähnlichen Entgelten finanziert.  

 
 
§ 2 - Gebührenmaßstab und Gebührensatz  
(1)  Die Grundgebühr für die Abwasserbeseitigung wird nach der Zahl der Wohnungen auf 

den angeschlossenen Grundstücken erhoben. Die Grundgebühr beträgt für jede Woh-
nung auf dem angeschlossenen Grundstück 108,00 Euro jährlich.  

 
(2)  Als Wohnung im Sinne des Abs. 1 gilt eine Mehrheit von Räumen, die gegenüber ande-

ren Wohnungen oder Wohnräumen baulich abgeschlossen sind und über einen sanitä-
ren Waschraum sowie eine Küche verfügen. Dies gilt auch für Wohnungen, für die die 
Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind, wenn sie tatsächlich als Wohnung für 
andere, als eigene Zwecke genutzt werden.  
Befinden sich auf den angeschlossenen Grundstücken gewerbliche Betriebe oder land-
wirtschaftliche Betriebe mit Milchviehhaltung, Ferienwohnungen mit separatem Wasch-
raum und Küche oder sonstige Einrichtungen, die die Abwasseranlage in Anspruch neh-
men können, wird für jeden Betrieb oder jede Einrichtung eine Grundgebühr wie für eine 
Wohnung erhoben. Einer Wohnung entsprechen bei Ferienwohnungen je 45 qm Wohn- 
und Nutzfläche, bei Melkkammern je 75 Kühe sowie bei sonstigen Einrichtungen (z.B. 
Schulen, Kindertagesstätten) je 110 cbm Jahreswasserverbrauch.  Ein Gewerbebetrieb 
gilt als Beherbergungsbetrieb, wenn für die zu vermietenden Zimmer kein separater 
Waschraum und keine separate Küche vorgehalten wird. Bei Beherbergungsbetrieben 
werden je 3,6 Betten als eine Wohnung angerechnet.  

 
(3)  Die Zusatzgebühr für die Abwasserbeseitigung wird nach der Abwassermenge erhoben, 

die in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 
cbm Abwasser.  

 
(4)  Als in die öffentliche Abwasseranlage gelangt gelten  
 

a) die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungs-anlagen 
zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge  

b) die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Was-
sermenge  

c) die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge bei Bestehen einer Abwassermessein-
richtung.  

 
(5)  Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder über-haupt 

nicht angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Abwassermenge von der Gemeinde nach der 
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Verbrauchs- bzw. Einleitungsmenge des Vorjahres und unter Berücksichtigung der be-
gründeten Angaben der Gebührenpflichtigen geschätzt.  

 
(6)  Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchst. b) haben die Gebührenpflichtigen der Gemeinde 

für den abgelaufenen Bemessungszeitraum innerhalb der folgenden zwei Monate anzu-
zeigen. Sie sind durch Wasserzähler nachzuweisen, die die Gebührenpflichtigen auf ihre 
Kosten einbauen müssen. Die Wasserzähler müssen den Bestimmungen des Eichge-
setzes entsprechen. Wenn die Gemeinde auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann 
sie als Nachweis über die Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist be-
rechtigt, die Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt 
werden können.  

 
(7)  Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasseranlage gelangt sind, 

werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist innerhalb von 2 Monaten nachdem von der 
Gemeinde bekannt gegebenen Zählerablesetermin bei der Gemeinde einzureichen. Für 
den Nachweis gilt Abs. 6 Sätze 2 bis 4 sinngemäß. Die Gemeinde kann nach Anhörung 
der Antragsteller auf deren Kosten Gutachten anfordern. Zuviel erhobene Gebühren 
sind zu verrechnen oder zu erstatten. 

 
(8)  Ist der Einbau von Wasserzählern wegen der baulichen Gegebenheiten oder aus sonsti-

gen Gründen nicht zumutbar, sind für die Viehhaltung bei der Bemessung der Gebühren 
für die Abwasserbeseitigung je Großvieheinheit und Jahr auf Antrag 12m³ abzusetzen. 
Dabei gelten 

 
1 Pferd als 1,0, 
1 Rind bei gemischtem Bestand als 0,66, 
1 Rind bei reinem Milchviehbestand als 1,0, 
1 Schwein bei gemischtem Bestand als 0,16, 
1 Schwein bei reinem Zuchtschweinebestand als 0,33 

 
Großvieheinheiten; maßgebend ist das am Ende des jeweiligen Bemessungszeitraums 
(Ablesetag) gehaltene Vieh. Absetzungen entfallen, soweit dabei für den Gebühren-
schuldner 40m³ je Haushaltsangehörigen und Jahr unterschritten werden.  

 
(9)  Die Zusatzgebühr für die Abwasserbeseitigung beträgt 1,96 Euro je cbm Abwasser.  
 
 
§ 3 - Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht  
(1)  Die Gebührenpflicht für die Grundgebühr entsteht mit dem 1. des Monats, der auf den 

Tag der betriebsfertigen Herstellung des Grundstücksanschlusses folgt, sofern das 
Grundstück bebaut ist oder gewerblich genutzt wird. Sie erlischt, sobald der Grund-
stücksanschluss beseitigt wird. Besteht die Gebührenpflicht nur für einen Teil des Jah-
res, ist für jeden angefangenen Monat ein Zwölftel der Jahresgebühr zu zahlen.  

 
(2)  Die Gebührenpflicht für die Zusatzgebühr entsteht, sobald das Grundstück an die zent-

rale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist und der zentralen öffent-
lichen Abwasseranlage von dem Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, so-
bald der Grundstücksanschluss beseitigt wird oder die Zuführung von Abwasser endet.  
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§ 4 - Erhebungszeitraum  
(1)  Erhebungszeitraum ist abweichend von dem Kalenderjahr der Zeitraum vom 01.04. bis 

zum 31.03. eines jeden Jahres. Die Abrechnung der Abschlagszahlungen erfolgt einmal 
jährlich zum 01.04. des Kalenderjahres. 

 
(2)  Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen erhoben 

wird, gilt als Berechnungsgrundlage für den Erhebungszeitraum der Wasserverbrauch 
der letzten Ableseperiode, die am 01.04. des Vorjahres begonnen und am 31.03. des 
laufenden Jahres geendet hat.  

 
 
§ 5 - Gebührenpflichtige  
(1)  Gebührenpflichtige sind die Eigentümer des Grundstücks oder die Wohnungs- oder Tei-

leigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so sind die Erbbaube-
rechtigten anstelle der Eigentümer Gebührenpflichtige. Die Wohnungs- und Teileigentü-
mer einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf ihr gemeinschaftli-
ches Grundstück entfallenden Benutzungsgebühren. Miteigentümer oder mehrere aus 
dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner.  

 
(2)  Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den 

Übergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Pflichtigen über, wenn der bishe-
rige Gebührenpflichtige der Gemeinde den Wechsel nachweist und eine Zwischenable-
sung beantragt oder vornimmt. Bis zur Anzeige des Wechsels sind der bisherige und der 
neue Gebührenpflichtige Gesamtschuldner.   

 
(3)  Die Benutzungsgebühr ruht gemäß § 6 Abs. 7 Kommunalabgabengesetz als öffentliche 

Last auf dem Grundstück.  
 
 
§ 6 - Veranlagung und Fälligkeit  
(1)  Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekannt-

gabe des Bescheides fällig. Die Gebühr und die Abschlagszahlung können zusammen 
mit anderen Abgaben angefordert werden.  

 
(2)  Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebühr sind vierteljähr-

lich Abschlagszahlungen am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. des laufenden Jahres zu leis-
ten. Die Gebühr kann auf Antrag des Gebührenpflichtigen zum 01.07. des Kalenderjah-
res als Jahreszahler entrichtet werden. Die Höhe der Abschlagszahlungen wird durch 
Bescheid nach den Berechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt.  

 
(3)  Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der Ab-

schlagszahlung beim Abwasser diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, die dem 
Wasserverbrauch des ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch des ersten Monats 
haben die Gebührenpflichtigen der Gemeinde auf Anforderung unverzüglich mitzuteilen. 
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Kommen die Gebührenpflichtigen der Aufforderung nicht nach, so kann die Gemeinde 
den Verbrauch schätzen.  

 
(4)  Bei der Neuveranlagung ist die Gebühr für verstrichene Fälligkeitszeitpunkte innerhalb 

eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides in einer Summe zu zahlen. Nach Be-
endigung der Gebührenpflicht endgültig festgestellte Abrechnungsbeträge sind innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides auszugleichen. Dasselbe gilt für die 
Abrechnung von Schätzungen.  

 
 
§ 7 - Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht  
Die Abgabepflichtigen haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung 
und Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel der Rechts-
verhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch vom Erwer-
ber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhan-
den, die die Berechnung der Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseigene Brunnen, Was-
serzuführungen, Wasser- oder Abwassermessvorrichtungen), so haben die Abgabepflichtigen 
dies der Gemeinde unverzüglich schriftlich anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung besteht für sie, 
wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. Beauftragte der Ge-
meinde dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung Grundstücke betreten, um Bemessungs-
grundlagen für die Abgabenerhebung festzustellen oder zu überprüfen; die Abgabenpflichti-
gen haben dies zu ermöglichen.  
 
 
§ 8 - Datenverarbeitung  
(1)  Zur Ermittlung der Abgabepflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezo-
genen und grundstücksbezogen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vor-
kaufsrechtes nach §§ 24 bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, dem Einwohnermeldeamt, der Ordnungs-
behörden, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und des Landesamtes für 
Vermessung und Geoinformation durch die Gemeinde zulässig. Dies gilt entsprechend 
für Daten, die zum Zwecke der Beitragserhebung oder der Hausnummernvergabe erho-
ben und gespeichert worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von 
Realsteuern übermittelt worden sind. Die Gemeinde darf sich diese Daten von den ge-
nannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.  

 
(2)  Die Gemeinde bzw. das Amt Nortorfer Land sind berechtigt, die im Zusammenhang mit 

der Wasserversorgung angefallenen und anfallenden personenbezogenen und grund-
stücksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten.  

 
(3)  Die Gemeinde bzw. das Amt Nortorfer Land ist befugt, auf der Grundlage von Angaben 

der Abgabepflichtigen und von nach den Absätzen 1 und 2 anfallenden oder angefalle-
nen Daten ein Verzeichnis der Abgabepflichtigen mit den für die Abgabenerhebung nach 
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dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Abga-
benerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten.  

 
(4)  Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung sowie des Lan-

desdatenschutzgesetzes. 
 
 
§ 9 - Ordnungswidrigkeiten  
Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach § 2 Abs. 6, § 6 Abs. 3 und § 7 der Satzung sind 
Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes.  
 
 
§ 10 – Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt zum 01.04.2020 in Kraft. Sie ersetzt die Gebührensatzung vom 
20.01.2004, die gleichzeitig außer Kraft tritt. 
 
Gnutz, den 03.03.2020  
 
Gemeinde Gnutz 
Der Bürgermeister 
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